
Dornbirner

Zrcher.

Siebenzehnter Jahrgang.

 eS

Organ für alle gemeindeamtlichen Kundmachungen.
Das „Dornbirner Gemeindeblatt" erscheint jeden Sonntag Morgen und fostet

ganzjährig fl. 1.50, halbjährig 75 kr., mit Postversendung ganzjährig fl. 2.10. Einschal¬
tungen werden mit 5 kr. für den Raum einer gewöhnlichen Druckzeile berechnet und
müssen spätestens bis Freitag Mittag porto rei im Gemeindeamte abgegeben werden.

„886.Sonntag, 3. JünnerNr. 1.

Kundmachungen.
Auf Grund des Gemeindebeschlusses v. 29. v. M. wird hiemit bekannt ge¬

geben, daß das Verlegen der Wälderstraße auf ihrer gesammten Strecke mit
Holz oder andern Gegenständen in keiner Weise gestattet ist.

Zuwiderhandelnde haben eine Geldbuße von fl. 5.— bis 10.— zu ge¬
wärtigen. Ueber dies wird die Gemeindevorstehung nöthigenfalls die be¬
treffenden Gegenstände auf Kosten des Eigenthümers aus dem Wege räumen
lassen, und wenn nöthig in Pfand behalten.

Dornbirn, den 1. Jänner 1886. Die Gemeindevorstehung.
Anmerkung. Das gegenwärtig auf der Straße liegende Holz

u. dgl. ist bis Dreikönigtag vollständig abzuräumen. Der Straßen¬
meister hat den Auftrag, am Donnerstage alles noch Vorfindliche
auf Kosten der Parteien abzuräumen.

Die Gemeindevorstehung findet sich veranlaßt, den Gewerbetreiben den
die Einrichtung der Anschaffzettel in Erinnerung zu bringen.

Wer namens der Gemeinde, oder einer ihrer Anstalten etwas zu
ftensziehen benöthigt, oder eine Arbeit zu bestellen hat, muß dem betref

geben.Handels- oder Handwerksmann einen amtlichen Anschaffzettel
verishichGewerbetreibenden haben diese Zettel aufzubewahren und bei der *6eslichen Rechnungsstellung den Rechnungen beizulegen.

Oefodurrag 2cDornbirn, am 3. Jänner 1886.
Die Gemeindevorstehung.


